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Durchführungsbeschluss zu den besten verfügbaren Techniken (BVT) gemäß der
Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (BVT-
Schlussfolgerungen) für die Herstellung von organischen Grundchemikalien

Anlage:
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 21. 11.2017 über Schlussfolgerungen
zu den besten verfügbaren Techniken (BVT) in Bezug auf die Herstellung von
organischen Grundchemikalien

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Kommission hat am 07. 12.2017 die beigefügten BVT-Schlussfolgerungen für die

Herstellung von organischen Grundchemikalien veröffentlicht.

Die BVT-Schlussfolgerungen sind die zentralen und wichtigsten Elemente der BVT-

Merkblätter. Sie werden von der Kommission im Amtsblatt der EU veröffentlicht und

dienen als Referenzdokument für die Festlegung der Genehmigungsauflagen. Die

Veröffentlichung ist unter folgendem Link einsehbar: httDs://eur-lex. euroDa. eu/leaal-

content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2117&from=DE.

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit beabsich-

tigt, die BVT-Schlussfolgerungen in Form einer Verwaltungsvorschrift umzusetzen.
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Wir bitten, die betroffenen Betreiber bereits jetzt in geeigneter Weise über die vorliegenden

BVT-Schlussfolgerungen sowie die damit laufenden Zeiten zur Umsetzung zu unterrichten.

Bei Neu- oder Änderungsgenehinigungen von E-Anlagen sind nach unserer Auffassung die

BVT-Schlussfolgerungen bei der Bestimmung des Standes der Technik zu berücksichtigen.

Dies dient insbesondere den Interessen der Unternehmen, sich rechtzeitig auf die neue

Rechtslage einstellen zu können. Bis zur Veröffentlichung der Verwaltungsvorschrift können

sich die Genehmigungsbehörden bei der Festlegung von Emissionsgrenzwerten aus unserer

Sicht am oberen Ende der Emissionsbandbreiten orientieren. Die Betreiber sind jedoch da-

rauf hinzuweisen, dass in der künftigen Verwaltungsvorschrift ggf. niedrigere Emissions-

grenzwerte enthalten sein können. Sofern sich bei bestehenden Anlagen der im Genehmi-

gungsbescheid bereits festgelegte Emissionsgrenzwert im Bereich der Emissionsbandbreite
befindet und sich in der künftigen Verwaltungsvorschrift keine neuen Anforderungen erge-

ben, wäre überdie Information der Betreiber hinaus insofern nichts zu veranlassen. In

schwierig gelagerten Einzelfällen steht das LfU beratend zur Verfügung.

Das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft. Energie und Technologie erhält einen Ab-
druck dieses Schreibens.

Mit freundlichen Grüßen

Le^
Dr. Monika Kratzer

Ministerialdirigentin


